
Betriebliches  
Eingliederungs-
management (BEM)
Gesund zurück an den Arbeitsplatz, 
Informationen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter



Ablauf BEM-Prozess

Arbeitsunfähigkeit  
> 6 Wochen innerhalb  
von 12 Monaten

Mitarbeiter/-in regt 
BEM selbst an

Mitarbeiter/-in erhält schriftliches Angebot  
zum BEM

Mitarbeiter/-in stimmt dem BEM zu

BEM-Team und Mitarbeiter/-in 
vereinbaren gemeinsam  
Maßnahmen

BEM-Team und Mitarbeiter/-in 
setzen Maßnahmen um

Maßnahmen erfolgreich

Erneute Überprüfung der 
Maßnahmen

BEM  
wird  
beendet

Nein

Nein

Ja

Ja



Ablauf

•  Einladung zum BEM-Gespräch bei Arbeitsun-
fähigkeit länger als 6 Wochen innerhalb von 
12 Monaten

• Information, Beratung sowie Erstgespräch
•  Gemeinsame Planung von Maßnahmen im Sin-

ne des Eingliederungsverfahrens 
•  Rückkehr an den Arbeitsplatz unter Berück-

sichtigung der vereinbarten Maßnahmen
• Überprüfung der Wirksamkeit 
•  Der BEM-Prozess kann jederzeit durch Mitar-

beiter/-in beendet werden

Ihre Vorteile
• Überwinden aktueller Arbeitsunfähigkeit
• Vorbeugen erneuter Arbeitsunfähigkeit
• Psychosoziale Betreuung
•  Eingliederung entsprechend den 

Leistungsmöglichkeiten
•  Erhalt und langfristige Sicherung des 

Arbeitsverhältnisses
•  Unterstützung an Genesungsprozess und  

Erhaltung der Gesundheit
•  Gemeinsame Gestaltung des Arbeitsumfelds 

für eine gesunde Zukunft

Ablauf BEM-Prozess



BEM-Team

• BGM-Beauftragte/r
•  Vertreter/-in Personalmanagement oder  

Vertreter/-in Pflegedirektion
• Vertreter/-in Betriebsrat
• Schwerbehindertenbeauftragte/r
• Betriebsärztin/-arzt, optional
• Fachkraft für Arbeitssicherheit, optional
• Ihre Vertrauensperson, optional
•  Die Zusammensetzung des BEM-Teams ist 

einvernehmlich mit den jeweiligen Mitarbei-
tern/-innen festzulegen



Ihre Gesundheit ist uns wichtig

Das BEM-Verfahren richtet sich an alle Be-
schäftigten, die innerhalb der letzten zwölf Mo-
nate länger als sechs Wochen ununterbrochen 
oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt sind. 
Wir möchten gemeinsam mit Ihnen und der zu-
ständigen Interessenvertretung gemäß §167 
Absatz 2 SGB IX die Möglichkeiten besprechen, 
wie die bestehende Arbeitsunfähigkeit über-
wunden, einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vor-
gebeugt und somit die Arbeitsfähigkeit auf dem 
bisherigen Arbeitsplatz bzw. in der bisherigen 
Tätigkeit erhalten werden kann.

Freiwillig. Vertraulich. Individuell.



Akademisches Lehrkrankenhaus der  
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Klinikum Idar-Oberstein GmbH
Betriebliches  
Gesundheitsmanagement
Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 2
D-55743 Idar-Oberstein

Kontakt

Luisa Weisner 
BGM-Beauftragte 
Telefon +49(0)6781/66-1395 
l.weisner@io.shg-kliniken.de
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